
Entscheidungen 

Urheberrechtsfähigkeit von Programmen 

BGH, Urteil vom 9. Mai 1985 (I ZR 52/83) 

Amtliche Leitsätze 

a) Computer-Programme sind grundsätzlich einem 
Urheberrechtsschutz als Schriftwerke nach § 2 Abs. 1 
in R. 1 UrhG oder als Darstellungen wissenschaftlicher 
oder technischer Art nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG zu
gänglich. 
b) Zu den Anforderungen an das Erfordernis der per
sönlichen geistigen Schöpfung (§ 2 Abs. UrhG) bei 
Computer-Programmen. 

Nichtamtliche Leitsätze 

1. Für die urheberrechtliche Beurteilung wissenschaft
licher oder technischer Werke scheidet ein geistig
schöpferischer Gehalt in der Gedankenführung und -
formung des dargestellten Inhalts weitgehend aus; die 
wissenschaftliche Lehre und das wissenschaftliche Er
gebnis sind urheberrechtlich frei und jedermann zu
gänglich; ihrer Darstellung und Gestaltung fehlt, so
weit diese aus wissenschaftlichen Gründen in der ge
botenen Form notwendig und durch die Verwendung 
der im fraglichen technischen Bereich üblichen Aus
drucksweise üblich sind, die erforderliche eigenschöp
ferischer Prägung. Für den Urheberrechtsschutz von 
Programmen und ihren Vorstufen kommt danach nur 
die Form und Art der Sammlung, Einteilung und An
ordnung des Materials in Betracht. 
Der Spielraum für individuelle, eigenschöpferische Lö
sungsmöglichkeiten nimmt von Phase zu Phase der 
Programmentwicklung ab. Bei getrenntem Werkschaf
fen wäre die generelle Problemlösung als eigentliches 
Werk, der eigenschöpferisch gestaltete Datenflußplan, 
also deren abhängige Bearbeitung (§ 3 UrhG) und der 
Programmablaufplan sowie die Kodierung als unfreie 
Benutzung in Form der Vervielfältigung (§16 UrhG) 
zu beurteilen. 
2. Die Frage des Eigentümlichkeitsgrades bemißt sich 
nach dem geistig-schöpferischen Gesamteindruck der 
konkreten Gestaltung, und zwar im Gesamtvergleich 
gegenüber der vorbestehenden Gestaltung. Dieser 
Vergleich enthält keine — für die Urheberrechts
schutzfähigkeit unerhebliche — Neuheitsprüfung, 
sondern beantwortet die Frage, ob der konkreten 
Formgestaltung gegenüber den vorbekannten Gestal
tungen individuelle Eigenheiten zukommen. 
3. Erst in einem erheblich weiteren Abstand zum Kön
nen eines Durchschnittsgestalters beginnt die untere 
Grenze der Urheberrechtsfähigkeit, die ein deutliches 
Überragen der Gestaltungstätigkeit in Auswahl, 
Sammlung, Anordnung und Einteilung der Informa
tionen und Anweisungen gegenüber dem allgemeinen 
Durchschnittskönnen voraussetzt. 
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4. Bei der Begründung der Urheberrechtsfähigkeit 
kommt es darauf an, worin das Charakteristische der 
Anordnung und Kombination zu sehen ist. Es bedarf 
Feststellungen darüber, daß die Anordnung und Ver
bindung der einzelnen Elemente nicht durch den nor
malen Ablauf des Programms vorgegeben ist und mehr 
als eine bloße technisch-mechanische Aneinanderrei
hung darstellt, weiterhin, wodurch sich das Programm 
von vorhandenen Programmen gleicher Zweckbestim
mung abhebt. 
5. Für die ordnungsgemäße Verkündung des Urteils 
ist es nicht erforderlich, daß die Anlagen, auf die ver
wiesen wird (Beschreibung der Programme) dem Ur
teil beigeheftet sind. Es reicht aus, wenn die Anlagen in 
den Akten vorhanden sind. 

Paragraphen 
BGB: § 157; § 249 
UhrG: § 2; § 3; § 8; § 16; § 23; § 97; § 98 
ZPO: § 311; § 313 

Stichworte 
Schadensersatz — Kosten für Rechtsgutachten; Urhe
berrechtsfähigkeit — von Programmen — von Pro
grammentwürfen — von Dokumentation; Urteilsfor
mel — Verweis auf Anlagen; Vernichtungsanspruch 
des Urhebers — Umfang 

Entscheidungsgründe 

Der BGH hob das Urteil gegen zwei hier nicht ge
nannte weitere Beklagte auf, die keine vertraglichen 
Beziehungen zur Klägerin hatten und denen gegen
über dementsprechend die Klage nur auf Verletzung 
des Urheberrechts begründet war. Gegenüber dem 
hier genannten Beklagten wurde das Urteil des OLG 
Karlsruhe im wesentlichen bestätigt. 

IL 1. Vertragliche Ansprüche 

Der BGH bestätigt, daß der Beklagte im konkreten 
Fall die Nebenpflicht übernommen habe, die Program
me nicht zu verwerten, und zwar 
b) aa) auch nicht im wesentlichen identisch zu über
nehmen. 
bb) Richtig sei das Urteil auch insofern, als den Un
terlassungsanspruch nicht auch auf diejenigen Pro
gramme erstreckt habe, die der Beklagte zusätzlich er
stellt habe. 
Zu Recht habe das Berufungsgericht auch abgelehnt, 
dem Beklagten die mittelbare Benutzung jeglicher Un-
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terlagen zu verbieten. Das vertragliche Verwertungs
verbot hätte das ausdrücken müssen. 
„Davon kann nicht ausgegangen werden, da das Pro
gramm der Klägerin eine Vielzahl von allgemein zu
gänglichen und verwertbaren Daten enthält, wie z. B. 
die Postleitzahl- und die Gerichtsdatei sowie einfach 
gestaltete Formulare. Vorstehende Erwägungen stehen 
dem auf ein Verbot der mittelbaren Benutzung von 
Dokumentationsunterlagen und Programmlisten ge
richteten Unterlassungsanspruch unabhängig davon 
entgegen, ob er aus Vertrag, Urheberrecht (§§97, 15 
Abs. 1 Nr. 1 und 2, 16, 17, 31 Abs. 3 UrhG) oder aus 
Wettbewerbsrecht (§1 UWG oder §§17, 18 UWG 
i. V. m. § 823 Abs. 2 BGB) herzuleiten wäre. Es kann 
deshalb auch hier dahingestellt bleiben, ob überhaupt 
Urheberechts- und Wettbewerbsansprüche bestehen 
(vgl. nachfolgend unter I I 2 und 3). . . . Der aus dem 
zwischen der Klägerin und dem Beklagten abgeschlos
senen Vertrag herzuleitende Unterlassungsanspruch 
gegen den Beklagten würde überdies auch daran schei
tern, daß das vereinbarte Verwertungsverbot dem Be
klagten nur eine identische oder im wesentlichen iden
tische Übernahme verbietet (vgl. dazu oben unter 
I I 1 b aa). Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die 
eine Vertragsauslegung des Inhalts rechtfertigen könn
ten, daß dem Beklagten nach dem beiderseitigen Par
teiwillen auch eine nur mittelbare Benutzung sämtli
cher Dokumentationsunterlagen und Programmlisten 
verboten werden sollte. Auch einem etwaigen urheber
rechtlichen Unterlassungsanspruch ständen zusätzliche 
Gründe entgegen. Denn handelte es sich bei der mit
telbaren Benutzung des Inkasso-Programms um eine 
abhängige Bearbeitung oder Umgestaltung im Sinne 
des § 23 UrhG, so wäre diese bereits von einem Verbot 
der Verwertung des Programms gemäß Anlage A um
faßt. Im Falle einer freien Benutzung nach § 24 Abs. 1 
UrhG könnten urheberrechtliche Ansprüche ohnehin 
nicht geltend gemacht werden." 

c) Der BGH bestätigt auch die Ausführungen des Be
rufungsgerichts zum Schadensersatzspruch und zum 
Auskunftsanspruch. 
„Es begegnet ebenfalls keinen Bedenken, daß das Be
rufungsgericht den Beklagten zur Erstattung der Ko
sten des Rechtsgutachtens verurteilt hat. Das Beru
fungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, daß der
artige Kosten zumindest dann als außerhalb des Ko
stenerstattungsverfahrens geltend zu machende Folge
schäden (§ 249 BGB) anzusehen sind, wenn sie die 
Folge eines rechtswidrigen Verhaltens sind und eine 
allgemeine rechtsgutachtliche Klärung erforderlich er
scheint, ohne daß die Kosten ausschließlich zur Vorbe
reitung eines bestimmten Verfahrens aufgewendet 
werden. 
d) Der vom Berufungsgericht gem. § 98 UrhG für be
gründet erachtete Anspruch der Klägerin auf Vernich
tung bzw. Löschung der im Besitz des Beklagten be
findlichen Datenträger kann ihr jedenfalls aufgrund 
der Verletzung des vertraglichen Verwertungsverbots 
nicht in dem begehrten Umfang zugesprochen werden. 
Dabei kann offenbleiben, ob ein solcher Anspruch als 
Folge der vertraglichen Schadensersatzverpflichtung 

überhaupt in Betracht kommt. Der Antrag, den Be
klagten zu verurteilen, sämtliche in seinem Besitz be
findlichen Datenträger, wie insbesondere ausgedruckte 
Computer-Programme, zu vernichten oder, soweit 
diese in seinem Eigentum stehen, wie insbesondere 
Magnetplatten, zu löschen oder unlesbar zu machen, 
sofern diese Datenträger Computer-Programme ge
mäß dem Antrag zu 1 enthalten, ist in dieser Allge
meinheit zu weitgehend und daher nicht hinreichend 
bestimmt. Wie bereits vorstehend unter I I 1 b bb) aus
geführt, ist davon auszugehen, daß die Datenträger 
auch eine Vielzahl von allgemein zugänglichen und 
verwertbaren Daten enthalten, auf die sich das ver
tragliche Verwertungsverbot der Klägerin nicht er
streckt, sofern sie nicht als Bestandteil und im Zusam
menhang mit dem Inkasso-Programm der Klägerin in 
seiner Gesamtheit erscheinen. . . . 

2. Urheberrechtliche Ansprüche 

Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Urheber
rechtsschutzfähigkeit des im Streit befindlichen Inkas
so-Programms halten der rechtlichen Nachprüfung 
nicht stand. 
Das Berufungsgericht hat Computerprogramme zwar 
zu Recht als grundsätzlich urheberrechtsschutzfähig 
angesehen. Die von ihm getroffenen Feststellungen 
reichen indessen nicht aus, die Urheberrechtsschutzfä
higkeit des Inkasso-Programms zu bejahen, 
a) Computerprogramme gehören zum Bereich der 
Wissenschaft im Sinne des § 1 UrhG und sind daher 
dem Urheberrechtsschutz grundsätzlich zugänglich. In 
Betracht kommt — je nachdem, ob eine (symbol) 
sprachliche oder eine graphische Darstellung verwen
det wird — ein Schutz als Schriftwerk (§ 2 Abs. 1 
Nr. 1 UrhG) oder als Darstellung wissenschaftlicher 
oder technischer Art (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG). 
aa) Der Werkbegriff des § 2 UrhG setzt voraus, daß 
das Werk in seiner konkreten Gestalt der sinnlichen 
Wahrnehmung zugänglich ist. Dies trifft nicht erst auf 
das vollendete Werk in Form des betriebsfertigen 
Computerprogramms zu. Bei Werken, die — wie dies 
bei Computerprogrammen in aller Regel der Fall ist — 
stufenweise entstehen, treten für die Schutzfähigkeit 
erforderliche konkrete Formgestaltungen auch schon 
in vorausgehenden Entwicklungsstadien auf. Für die 
urheberrechtliche Beurteilung bedarf es keiner näheren 
Differenzierung der einzelnen Entwicklungsphasen, 
die in der EDV-Literatur unterschiedlich eingeteilt 
werden (vgl. dazu Wittmer, Der Schutz von Compu
tersoftware — Urheberrecht oder Sonderrecht, Bern 
1981, Seite 38); denn für den Schutz als Schriftwerk 
oder als Darstellung wissenschaftlicher oder techni
scher Art ist es unerheblich, in welchem Entstehungs
stadium urheberrechtlich relevante Formgestaltungen 
wahrnehmbar werden. Für das Verständnis der bei der 
Erstellung eines Computerprogramms anfallenden 
Formgestaltungen reicht eine Grobeinteilung in drei 
Entwicklungsphasen aus. 
In der ersten Phase erfolgt die generelle Problemlö
sung (auch Problem- oder Systemanalyse genannt). Sie 
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beruht auf mathematischen Prämissen und einer logi
schen Beweisführung (vgl. näher Reimar Köhler, Der 
urheberrechtliche Schutz der Rechenprogramme, 
München 1968, Seite 11 f. m. w. N.). Das Ergebnis der 
Analysephase ist der Lösungsweg, der in einer Studie 
(auch Pflichtenheft genannt) beschrieben wird. Diese 
Beschreibung ist als eine unter den Begriff des Schrift
werks (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG) fallende Gestaltungs
form zu beurteilen. Der Umstand, daß neben der Um
gangssprache mathematische Zeichen, Zahlen, Buch
staben und Symbole verwendet werden, steht dem 
nicht entgegen (vgl. BGH, Urt. v. 25. 11. 1958 — I ZR 
15/58, GRUR 1959, 251 — Einheitsfahrschein); eben
so ist es unerheblich, daß derartige Zeichen und Sym
bole nicht allgemein verständlich sind, sondern nur für 
Fachleute. 
In der zweiten Phase erfolgt die nähere Projektion der 
Problemlösung. In einem — bei einfachen Program
men entbehrlichen — Datenflußplan (Flußdiagramm) 
wird der aufgefundene Lösungsweg in Form einer gra
phischen Darstellung des Befehls- und Informations
ablaufs so wiedergegeben, wie ihn eine EDV-Anlage 
erfordert. Der Geschehensablauf wird dabei in der Re
gel durch eine Folge von Blöcken, Weichen und 
Schleifen dargestellt, für die eine Anzahl von Sinnbil
dern zur Verfügung steht, die von dem Zeichner des 
Datenflußplanes entsprechend beschriftet werden (vgl. 
R. Köhler aaO Seite 12). Der Datenflußplan gehört zu 
den Darstellungen wissenschaftlicher und technischer 
Art (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG), da er als Ausdrucksmittel 
die graphische Darstellung benutzt. Die Verwendung 
mathematischer, technischer und graphischer Zeichen
formen steht auch hier der Urheberrechtsschutzfähig
keit nicht entgegen (vgl. BGH, Urt. v. 3. 7. 1964 — I b 
ZR 146/62, GRUR 1965, 45, 46 — Stadtplan). Nach 
dem Datenflußplan oder auch unmittelbar aufgrund 
der generellen Problemlösung wird der konkrete Pro
grammablaufplan (Blockdiagramm) erstellt. Er zeigt, 
wie der Lösungsweg auf der in Frage stehenden kon
kreten Anlage verlaufen soll, und zwar in Form eines 
Symbolprogramms unter Verwendung — weitgehend 
normierter — bildlicher Symbole, kurzer Beschreibun
gen und Beschriftungen, die häufig schon der Sprache 
entnommen sind, in der das Programm abgefaßt wer
den soll (vgl. näher R. Köhler aaO Seite 14 ff.). Er ist 
meist eine Mischform aus Schriftwerk und Darstellung 
wissenschaftlicher oder technischer Art. 
In der dritten Phase erfolgt die eigentliche Kodierung 
des Programms. In ihr wird der Programmablauf plan 
nunmehr in eine dem Computer verständliche Befehls
folge umgewandelt. Diese Kodierung wird in der Re
gel zunächst unabhängig von der Maschinensprache 
des zur Verfügung stehenden Computers in einer Pro
grammiersprache vorgenommen; das Ergebnis ist das 
für den Fachmann lesbare sogenannte Primär- oder 
Quellenprogramm. Durch maschinelle Übersetzung 
des Quellenprogramms entsteht das sogenannte Ob
jektprogramm, das der Maschinensprache direkt ent
spricht. Das endgültige codierte Programm wird auf 
einem Datenträger festgehalten (Magnetband, Disket
te u. a.). Das fertige Computerprogramm wird als eine 

Folge von Befehlen definiert, die nach Aufnahme in ei
nen maschinenlesbaren Träger fähig sind zu bewirken, 
daß eine Maschine mit informationsverarbeitenden Fä
higkeiten eine bestimmte Funktion oder Aufgabe oder 
ein bestimmtes Ergebnis anzeigt, ausführt oder erzielt 
(vgl. D I N 44.300; §1 Abs. 1 der Mustervorschriften 
für den Schutz von Computersoftware, abgedruckt in 
GRUR Int. 1978, 290 = GRUR 1979, 306). Für das 
fertige Programm kommt Schriftwerkschutz nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Betracht. Die Benutzung von 
Sprachzeichen steht selbst dann nicht entgegen, wenn 
das Programm nur mit Hilfe der Maschine lesbar wird 
(v. Gamm WRP 2969, 96, 97). 
Vorstehende Zusammenfassung der bei der Pro
grammentwicklung regelmäßig anfallenden Formge
staltungen schließt nicht aus, daß in den Vorstufen 
weitere dem Urheberrechtsschutz zugängliche Arbeits
ergebnisse entstehen (Beschreibungen, Dokumentatio
nen, Unterprogramme u. ä.). Ergänzend kann auch 
schutzfähiges Begleitmaterial hinzutreten, das neben 
den Computerprogrammen und den Programmbe
schreibungen ebenfalls dem Oberbegriff der Compu
tersoftware zugerechnet wird (vgl. dazu § 1 der Mu
stervorschriften in GRUR Int. 1978, 290 = GRUR 
1979, 306 f.). 
Die durch die stufenweise Entstehung des Computer
programms bedingte differenzierte Beurteilung der 
Urheberrechtsschutzfähigkeit wird auch dann nicht 
entbehrlich, wenn man die moderne Software-Ent
wicklung als einen zielbewußten, ganz auf das fertige 
Programmprodukt ausgerichteten einheitlichen Schöp
fungsprozeß der Werkvollendung begreift, bei dem al
le für die Werkeigenschaft der Computerprogramme 
wichtigen Umstände und Merkmale früherer Entwick
lungsstufen in das angestrebte Endprodukt, das be
triebsfertige Programm, einfließen (für ein solches 
Verständnis Wittmer aaO, Seite 39 ff., 43; E. Ulmer/ 
Kolle, GRUR Int. 1982, 489, 493 f.). Zwar wird der 
eigentliche Streitgegenstand in den meisten Fällen das 
betriebsfertige Computerprogramm (im Quellen- oder 
Objektcode) sein. Gleichwohl wird eine Differenzie
rung u. a. dann bedeutsam, wenn sich Verletzungs
handlungen auf die Übernahme nur einzelner Pro
grammierungsphasen aus einem fremden Gesamtpro
gramm beschränken oder wenn Streit über die (Mit-) 
Urheberschaft bei mehreren Beteiligten mit unter
schiedlichen Arbeitsleistungen entsteht, 
bb) Computerprogramme und ihre Vorstufen können 
folge umgewandelt. Diese Kodierung wird in der Re
gel zunächst unabhängig von der Maschinensprache 
des zur Verfügung stehenden Computers in einer Pro
grammiersprache vorgenommen; das Ergebnis ist das 
für den Fachmann lesbare sogenannte Primär- oder 
Quellenprogramm. Durch maschinelle Übersetzung 
des Quellenprogramms entsteht das sogenannte Ob
jektprogramm, das der Maschinensprache direkt ent
spricht. Das endgültige codierte Programm wird auf 
einem Datenträger festgehalten (Magnetband, Disket
te u. a.). Das fertige Computerprogramm wird als eine 
Folge von Befehlen definiert, die nach Aufnahme in ei-

I nen maschinenlesbaren Träger fähig sind zu bewirken, 
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daß eine Maschine mit informationsverarbeitenden Fä
higkeiten eine bestimmte Funktion oder Aufgabe oder 
ein bestimmtes Ergebnis anzeigt, ausführt oder erzielt 
(vgl. D I N 44.300; § 1 Abs. 1 der Mustervorschriften 
für den Schutz von Computersoftware, abgedruckt in 
GRUR Int. 1978, 290 = GRUR 1979, 306). Für das 
fertige Programm kommt Schriftwerkschutz nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Betracht. Die Benutzung von 
Sprachzeichen steht selbst dann nicht entgegen, wenn 
das Programm nur mit Hilfe der Maschine lesbar wird 
(v. Gamm WRP 2969, 96, 97). 
Vorstehende Zusammenfassung der bei der Program
mentwicklung regelmäßig anfallenden Formgestaltun
gen schließt nicht aus, daß in den Vorstufen weitere 
dem Urheberrechtsschutz zugängliche Arbeitsergeb
nisse entstehen (Beschreibungen, Dokumentationen, 
Unterprogramme u. ä.). Ergänzend kann auch schutz
fähiges Begleitmaterial hinzutreten, das neben den 
Computerprogrammen und den Programmbeschrei
bungen ebenfalls dem Oberbegriff der Computersoft
ware zugerechnet wird (vgl. dazu § 1 der Mustervor
schriften in GRUR Int. 1978, 290 = GRUR 1979, 
306 f.). 
Die durch die stufenweise Entstehung des Computer
programms bedingte differenzierte Beurteilung der 
Urheberrechtsschutzfähigkeit wird auch dann nicht 
entbehrlich, wenn man die moderne Software-Ent
wicklung als einen zielbewußten, ganz auf das fertige 
Programmprodukt ausgerichteten einheitlichen Schöp
fungsprozeß der Werkvollendung begreift, bei dem al
le für die Werkeigenschaft der Computerprogramme 
wichtigen Umstände und Merkmale früherer Entwick
lungsstufen in das angestrebte Endprodukt, das be
triebsfertige Programm, einfließen (für ein solches 
Verständnis Wittmer aaO, Seite 39 ff., 43; E. Ulmer/ 
Kolle, GRUR Int. 1982, 489, 493 f.). Zwar wird der 
eigentliche Streitgegenstand in den meisten Fällen das 
betriebsfertige Computerprogramm (im Quellen- oder 
Objektcode) sein. Gleichwohl wird eine Differenzie
rung u. a. dann bedeutsam, wenn sich Verletzungs
handlungen auf die Übernahme nur einzelner Pro
grammierungsphasen aus einem fremden Gesamtpro
gramm beschränken oder wenn Streit über die (Mit
urheberschaft bei mehreren Beteiligten mit unter
schiedlichen Arbeitsleistungen entsteht, 
bb) Computerprogramme und ihre Vorstufen können 
grundsätzlich auch die für die Urheberrechtsschutzfä
higkeit nach § 2 Abs. 2 UrhG erforderliche persönliche 
geistige Schöpfung aufweisen. 
In den einzelnen Programmierungsphasen werden 
vom Systemanalytiker oder Programmierer Leistungen 
geistiger Art erbracht. Der geistige Gedankeninhalt 
findet seinen Niederschlag und Ausdruck in der Ge
dankenformung und -führung des dargestellten Inhalts 
und/oder der besonders geistvollen Form und Art der 
Sammlung, Einteilung und Anordnung des dargebote
nen Stoffs (vgl. BGH, Urt. v. 29. 3. 1984 — I ZR 
32/82, GRUR 1984, 659, 660 — Ausschreibungsun
terlagen). Für die urheberrechtliche Beurteilung wis
senschaftlicher oder technischer Werke scheidet ein 
geistig-schöpferischer Gehalt in der Gedankenführung 

und -formung des dargestellten Inhalts weitgehend 
aus; die wissenschaftliche Lehre und das wissenschaft
liche Ergebnis sind urheberrechtlich frei und jeder
mann zugänglich (BGH, Urt. v. 21. 11. 1980 — I ZR 
106/78, GRUR 1981, 352, 353 — Staatsexamensar
beit; BGH, Urt. v. 27. 2. 1981 — 1 ZR 29/79, GRUR 
1981, 520, 522 — Fragen-Sammlung); ihrer Darstel
lung und Gestaltung fehlt, soweit diese aus wissen
schaftlichen Gründen in der gebotenen Form notwen
dig und durch die Verwendung der im fraglichen tech
nischen Bereich üblichen Ausdrucksweise üblich sind, 
die erforderliche eigenschöpferische Prägung (BGH 
GRUR 1981, 352, 353 — Staatsexamensarbeit). 
Dem Urheberrechtsschutz ist daher die in dem Com
puterprogramm berücksichtigte, sich auf einen vorge
gebenen Rechner beziehende Rechenregel (der soge
nannte Algorithmus) ebnsowenig zugänglich, wie an
dere bei der Erstellung des Programms herangezogene 
mathematische oder technische Lehren oder Regeln, 
die als Bestandteil der wissenschaftlichen Lehre frei 
und jedermann zugänglich sein müssen. 
Für den Urheberrechts schütz von Computerprogram
men und ihren Vorstufen kommt danach nur die Form 
und Art der Sammlung, Einteilung und Anordnung 
des Materials in Betracht. In diesem Bereich besteht ein 
hinreichender Spielraum für individuelle, eigenschöp
ferische Lösungsmöglichkeiten, und zwar in allen drei 
Entwicklungsphasen. Für die Problemanalyse, den Da
tenflußplan und Programmablaufplan ist dies heute 
überwiegend anerkannt (vgl. OLG Frankfurt, GRUR 
1983, 753, 755; OLG Frankfurt, BB 1985, 139, 141; 
BAG, GRUR 1984, 429, 431; v. Gamm WRP 1969, 
96, 98; Kolle, GRUR 1974, 7, 9 und GRUR 1982, 
443, 453; Sieber, BB 1981, 1547, 1551; Haberstumpf, 
GRUR 1982, 142, 147). Aber auch bei der eigentlichen 
Kodierung zumindest des Quellenprogramms wird 
sich eine eigenschöpferische Gestaltung nicht von vor
neherein ausschließen lassen (vgl. BAG GRUR 1984, 
429, 431, anders für das Objektprogramm; E. Ulmer, 
Der Urheberrechtsschutz wissenschaftlicher Werke 
unter besonderer Berücksichtigung der Programme 
elektronischer Rechenanlagen, München 1967, Seite 
17 f., E. Ulmer, Anmerkung zu BAG GRUR 1984, 
429, 433; Kolle, GRUR 1974, 7, 9 und GRUR 1982, 
443, 453). 
Es ist denkbar, daß im Einzelfall ein nicht hinreichend 
konkretisierter Programmablaufplan noch genügend 
Raum für eine individuelle Auswahl und Einteilung bei 
der Kodierung läßt. 
Die Urheberrechtsschutzfähigkeit von Computerpro
grammen scheitert letztlich auch nicht am Erfordernis 
eines geistig-ästhetischen Gehalts. Ein ästhetischer Ge
halt in einer den Schönheitssinn ansprechenden Be
deutung wird von § 2 UrhG nicht verlangt. Soweit der 
Begriff der Ästhetik bei Sprachwerken im älteren Sin
ne des Wortes als eine aus geistiger Arbeit erwachsene, 
sinnlich wahrnehmbare eigenschöpferische Formge
staltung verwendet wird (so bei v. Gamm WRP 1969, 
96, 97 f.; vgl. dazu E. Ulmer/Kolle, GRUR Int. 1982, 
489, 493), deckt er sich mit der vorstehend vertretenen 
Auffassung. 
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cc) Ist damit die Urheberrechtsschutzfähigkeit von 
Computerprogrammen grundsätzlich zu bejahen, so 
bleibt im Einzelfall zu prüfen, ob das Programm und 
seine Vorstufen einen hinreichenden schöpferischen 
Eigentümlichkeitsgrad im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG 
erreichen. Die Frage ist nach den von der Rechtspre
chung bislang entwickelten Grundsätzen zu beantwor
ten. Danach bemißt sich die Frage des Eigentümlich
keitsgrades nach dem geistig-schöpferischen Gesamt
eindruck der konkreten Gestaltung, und zwar im Ge
samtvergleich gegenüber vorbestehenden Gestaltungen 
(vgl. BGH2 27, 351, 356 f. — Candida-Schrift). Die
ser Vergleich enthält keine — für die Urheberrechts
schutzfähigkeit unerhebliche — Neuheitsprüfung (vgl. 
BGH2 18. 319, 322 — Bebauungsplan), sondern be
antwortet die Frage, ob der konkreten Formgestaltung 
gegenüber den vorbekannten Gestaltungen individuelle 
Eigenheiten zukommen. Auszugehen ist von den vor
bekannten Programmen und den Arbeitsergebnissen 
der einzelnen Entwicklungsstufen mit ihren jeweils be
kannten und üblichen Anordnungen, Systemen, Auf
bau- und Einteilungsprinzipien. Alle in deren Nähe 
bleibenden Gestaltungsformen besitzen keinen hinrei
chenden schöpferischen Eigentümlichkeitsgrad; auch 
die bloß mechanisch-technische Fortführung und Ent
wicklung des Vorbekannten bleibt in diesem Bereich 
(vgl. v. Gamm WRP 1969, 96, 99). Lassen sich nach 
Maßgabe des Gesamtvergleichs mit dem Vorbekannten 
schöpferische Eigenheiten feststellen, so sind diese dem 
Schaffen eines Durchschnittsprogrammierers gegen
überzustellen. Das Können eines Durchschnittsgestal
ters, das rein Handwerksmäßige, die mechanisch-tech
nische Aneinanderreihung und Zusammenfügung des 
Materials liegt außerhalb jeder Schutzfähigkeit. Erst in 
einem erheblich weiteren Abstand beginnt die untere 
Grenze der Urheberrechtsschutzfähigkeit, die ein 
deutliches Überragen der Gestaltungstätigkeit in Aus
wahl, Sammlung, Anordnung und Einteilung der In
formationen und Anweisungen gegenüber dem allge
meinen Durchschnittskönnen voraussetzt (st. Rspr., 
zul. BGH GRUR 1984, 659, 661 — Ausschreibungs
unterlagen). Eine individuelle Eigenart kann auch 
durch die Be-, Um- und Einarbeitung vorbekannter 
Elemente und Formen erzielt werden. 
Für die Frage der schöpferischen Gestaltungshöhe 
kommt es grundsätzlich nicht auf den quantitativen 
Umfang des Programmes an; ebensowenig darauf, mit 
welchem Aufwand und welchen Kosten es konzipiert 
worden ist und ob die Aufgabenstellung neu war. Für 
die Werkqualität ist weiter nicht entscheidend, daß ei
ne Vielzahl von Programmierern bei gleicher Aufga
benstellung unterschiedliche Programme entwickeln 
würde (vgl. OLG Frankfurt GRUR 1983, 753, 755). 
Ergibt sich im Einzelfall, daß eine hinreichende schöp
ferische Gestaltungshöhe nur in der Anfangsphase der 
Programmentstehung (z. B. nur bei der generellen 
Problemlösung und dem Datenflußplan), nicht dage
gen in den späteren Arbeitsphasen (beim Programmab¬
laufplan und insbesondere auch nicht bei der Kodie
rung) festgestellt werden kann, so steht dies der Urhe
berrechtsschutzfähigkeit des vollendeten Werkes, des 

betriebsfertigen Programms, grundsätzlich nicht ent
gegen. Bei einem einheitlichen Werkschaffen gehen 
die schöpferischen Vorarbeiten in das endgültige Werk 
ein. Bei getrenntem Werkschaffen wäre die generelle 
Problemlösung als eigentliches Werk, der eigenschöp
ferisch gestaltete Datenflußplan als deren abhängige 
Bearbeitung (§ 3 UrhG) und der Programmablaufplan 
sowie die Kodierung als unfreie Benutzung in Form 
der Vervielfältigung (§16 UrhG) zu beurteilen. Sind 
an der Programmentstehung als einem einheitlichen 
Werk mehrere Urheber beteiligt, so wird — falls die 
Beteiligten nicht etwas Gegenteiliges wollten — ein 
gemeinsames Werkschaffen vorliegen (§ 8 UrhG), bei 
dem das betriebsbereite Computerprogramm das end
gültige urheberrechtsgeschützte Werk darstellt, 
b) Das Berufungsgericht ist im wesentlichen zutref
fend von den dargelegten Grundsätzen ausgegangen. 
Seine Annahme, das in Streit befindliche Inkasso-Pro
gramm stelle eine schöpferische Leistung (§ 2 Abs. 2 
UrhG) dar, wird jedoch von den tatsächlichen Feststel
lungen nicht getragen. 
aa) Das Berufungsgericht hat zur schöpferischen Ge
staltungshöhe ausgeführt: Die schöpferische Leistung 
bei der Gestaltung des Programms sei in der Samm
lung und Zuordnung des verarbeiteten Stoffs zu er
kennen. . . . 
bb) Die Feststellungen des Berufungsgerichts reichen 
indessen schon deshalb nicht zur Begründung der 
Schutzfähigkeit aus, weil das Berufungsgericht sich im 
wesentlichen auf eine Beschreibung der Arbeitsvorgän
ge beschränkt hat, die das Inkasso-Programm der Klä
gerin zu leisten vermag. Die dargestellten Arbeitsvor
gänge sind einem inhaltlichen Schutze nicht zugäng
lich. Sie können nicht für die Klägerin monopolisiert 
werden, sondern müssen für die Hersteller und Ver
wender anderer Inkasso-Programme freibleiben; zu
mal es sich überwiegend um Selbstverständlichkeiten 
des Inkassoverfahrens handelt (so u. a. die Erfassung 
der außergerichtlichen Mahnung, des gerichtlichen 
Mahnverfahrens, der Bearbeitungskartei und die Da
teien). Dies hat das Berufungsgericht auch nicht ver
kannt und die schöpferische Leistung in der Anord
nung, Zuordnung, Verbindung und Kombination der 
einzelnen Leistungsmerkmale gesehen. Die entspre
chenden Feststellungen des Berufungsgerichts sind in
dessen nur pauschal und ohne nähere Begründung ge
troffen worden. Es ist nicht ersichtlich, worin das Cha
rakteristische der Anordnung und Kombination zu se
hen ist. Es fehlen Feststellungen darüber, daß die An
ordnung und Verbindung der einzelnen Elemente 
nicht durch den normalen Ablauf des Inkasso-Pro
gramms vorgegeben ist und mehr als eine bloße tech
nisch-mechanische Aneinanderreihung darstellt; eben
so bleibt ungeklärt, wodurch sich das in Streit befindli
che Inkasso-Programm von vorhandenen Inkasso-
Programmen abhebt. Der Senat vermag mangels ent
sprechender Feststellungen nicht zu überprüfen, ob ei
ne deutlich über dem Durchschnitt liegende schöpferi
sche Leistung vorliegt. . . . 
Im Hinblick auf die nur pauschale Feststellung des Be
rufungsgerichts, die dargestellten Leistungsmerkmale 
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seien in schöpferischer Weise miteinander kombiniert, 
bestehen überdies Bedenken hinsichtlich der Bestimm
theit des ausgesprochenen Verwertungsverbots. Denn 
für die Beklagten wäre nicht ersichtlich, in welcher 
Anordnung und Einteilung die einzelnen — inhaltlich 
gemeinfreien — Arbeitsschritte des Inkassoverfahrens 
für die Klägerin geschützt wären." 

3. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche 

Eine weitere Aufklärung durch den Tatrichter wäre 
nur dann entbehrlich, wenn sich die Klage . . . aus § 1 
UWG als begründet erwiese. Zu einer solchen Prüfung 
sieht sich der Senat jedoch nicht in der Lage, da das 
Berufungsgericht — von seinem Standpunkt aus folge
richtig — zur Frage eines Wettbewerbsverstoßes der 
Beklagten keine Feststellungen getroffen hat. 
4. Soweit die vom Berufungsgericht ausgesprochene 
Verurteilung des Beklagten aufrechtzuerhalten war 
(vgl. oben unter I I 1), greift letztlich auch nicht die von 
der Revision des Beklagten erhobene Verfahrensrüge 
durch, das Urteil sei nicht ordnungsgemäß verkündet 
worden und auch nicht der inneren Rechtskraft fähig, 
weil die Computer-Programme gemäß Anlagen A und 
C dem Urteil nicht beigeheftet gewesen seien. 
Es ist anerkannt, daß in der Urteilsformel (§313 Abs. 1 
Nr. 4 ZPO) auf schwer zu beschreibende Verbotsge
genstände, wie z. B. Konstruktionszeichnungen, Bezug 
genommen werden kann, indem diese als Anlage zum 
Urteil genommen und mit ausgefertigt werden (vgl. 
RG GRUR 1941, 472 ff. — Streckenanzeigevorrich
tung; Baumbach-Hartmann, Kommentar zur ZPO, 
43. Auflage 1985, § 313 Anm. 5). 
Im Streitfall ist in dem Urteilstenor zu I 1 hinreichend 
deutlich auf „Computer-Programme gemäß Anlagen 
A und C" Bezug genommen. Allerdings sind die aus
gedruckten Computer-Programme dem Urteil nicht 
beigeheftet und auch nicht mit ausgefertigt worden. 
Dies berührt jedoch allenfalls die Vollstreckung, nicht 
aber die Verkündung. Das Berufungsurteil ist vorlie
gend wirksam gem. § 311 Abs. 4 Satz 2 ZPO verkün
det worden, indem die Verlesung der Urteilsformel 
durch die Bezugnahme auf die Urteilsformel — und 
damit auch auf die Computer-Programme gemäß den 
Anlagen A und C — ersetzt worden ist. Daß die ge

nannten Computer-Programme bei der Verkündung 
vorgelegen haben und Bestandteil der Akten waren, 
wird auch von der Revision der Beklagten nicht in Ab
rede gestellt. Die fehlende körperliche Verbindung des 
Urteils mit der Anlage hat auf den Bestand des Urteils 
keinen Einfluß und ist revisionsrechtlich unbeachtlich." 

Anmerkung 
1. Hinsichtlich der Einordnung von Programmen in 
den Katalog der urheberrechtsfähigen Werke in § 2 
Abs. 1 UrhG hat der Gesetzgeber zwischen der Ver
kündung des Urteils und dessen schriftlicher Niederle
gung durch Änderung von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG fest
gelegt, daß Programme Werke im Sinne des Urheber
rechtsgesetzes sind. Da der Gesetzgeber aber nichts 
dazu gesagt hat, was zu den Vorstufen von Program
men — auf die es, wie der BGH ausführt, maßgeblich 
ankommt — gilt, bleiben die Ausführungen des BGH 
weiterhin maßgeblich. 
2. Leider konnte der BGH sich nicht zurückhalten, 
ein Phasenschema, wie es von einigen Juristen — an
scheinend ohne Kenntnisse der Datenverarbeitung — 
dargestellt worden ist, zum Ausgangspunkt seiner — 
dennoch im wesentlichen sachlich richtigen — Ausfüh
rungen zu machen. Man kann die Ausführungen zur 
ersten Phase von der Sache her retten, wenn man den 
Schwerpunkt auf den „Lösungsweg" legt. 
Das ist auch richtig, wenn der BGH ausführt, wenn in 
der zweiten Phase der Lösungsweg verfeinert wird. 
Dementsprechend ist Ergebnis der ersten Phase nicht 
die Definition (detaillierte Aufgabenstellung), die häu
fig Systemanalyse genannt wird. Vielmehr ist damit 
das gemeint, was heute als Entwurf bezeichnet wird, 
genaugenommen der Grobentwurf gegenüber dem 
Feinentwurf als Ergebnis der zweiten Phase. 
Das ist wichtig, wenn es um die Frage geht, ob die De
finition (was will der Bedarfsträger/Auftraggeber?) im 
Entwurf nur umgesetzt wird oder ob der Entwurf frei 
von Rechten desjenigen ist, der möglicherweise Rechte 
an der Definition hat. 
3. Es irritiert die Einordnung der Kodierung als un
freie Bearbeitung in Form der Vervielfältigung. 

RA Dr. Christoph Zahrnt 
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